
Stadt Osterwieck                                                                     
 

Bekanntmachung der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck  
über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu dem Entwurf des 

Flächennutzungsplanes der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck – 3. Änderung  
 

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck hat in seiner Sitzung am 11.04.2024 die 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck 3. Änderung 
beschlossen. Für das Gebiet werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt:  
 
 
1. Osterwieck Lüttgenröder Straße Gewerbegebiet, Gemarkung Osterwieck, Flur 13, 

Flurstücke 26/1, 27, 190/28 und einer Teilfläche aus 379 Umwandlung Fläche 
Gewerbe (G) geplant in Gewerbe (G). 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

 

 
 Osterwieck 

 
 
2. Osterwieck Industriegebiet Nord, Gemarkung Osterwieck, Flur 15, Flurstück 255 und 

Teilflächen aus 252, 79/02 und 169 Umwandlung Fläche Gewerbe (G) geplant in 
Gewerbe Industrie (GI) und Erweiterung in Richtung West Umwandlung Fläche für 
die Landwirtschaft in Gewerbe Industrie (GI). 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
               Osterwieck                                            



3. Osterwieck Am Langenkamp ehemalige Wallanlage, Gemarkung Osterwieck, Flur 7, 
Flurstücke 2/2 und 2/3 Umwandlung Flächen für den Gemeinbedarf von Kulturellen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (D) in Ärztehaus.  

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                        Osterwieck 
 
 
4. Schauen, Hinter den Gärten, Gemarkung Schauen, Flur 7, Flurstück 226 

Umwandlung Grünflächen Sportplatz geplant in Sportplatz. 
 

Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                        Schauen 
 
 
 
 
 
 



5. Osterwieck Freibad Erweiterung Campingplatz, Gemarkung Osterwieck, Flur 7, 
Flurstücke 425/98 Umwandlung geplante Flächen für Wald in Grünfläche 
Camping/Zeltplatz. 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                    Osterwieck  
 
 
6. Osterwieck Fichtenweg und Am Weinberg, Gemarkung Osterwieck, Flur 10, 

Flurstücke 588 bis 607, 610 und 619 bis 625 Umwandlung Wohnbaufläche (W) 
geplant in Wohnbaufläche (W). 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                    Osterwieck  

 
 
 



7. Dardesheim „Energiepark Druiberg“ 1. Änderung für die Ortschaft 
Dardesheim,Gemarkung Dardesheim,  Flur 3, Flurstück 8/2 und 9/1 Umwandelung   

S FB Freizeit und Bildung geplant in S PH Photovoltaik-Freiflächen-Anlage (PVFA) 
 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
Dardesheim  

 
 

8. Dardesheim „Solarpark Druiberg I für die Ortschaft Dardesheim, Gemarkung 
Dardesheim,  Flur 3, Flurstück 99 Umwandelung Zweckbestimmung Streuobstwiese 
in S PH Photovoltaik-Freiflächen-Anlage (PVFA) 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                       Dardesheim  

 
 
 
 
 



 
9. Osterwieck „Solarpark Osterwieck I“ für die Ortschaft Osterwieck, Gemarkung 

Osterwieck, Flur 13, Flurstück 477 teilweise Umwandelung Zweckbestimmung 
Flächen für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche für die Photovoltaik. 
 

           Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

     Osterwieck 
 
10. Deersheim „Agri Photovoltaik Deersheim“ für die Ortschaft Deersheim, Gemarkung 

Deersheim, Flur 3, Flurstücke 26, 434/120, 540/29, 104/2, 133, 250/118, 404 und 
407/104 Umwandelung Zweckbestimmung Flächen für die Landwirtschaft in 
Sonderbaufläche für die Photovoltaik. 

 
 Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

                Deersheim 
 

 

 



 
11. „Solarpark Stötterlingen“ für die Ortschaft Lüttgenrode / Ortsteil Stötterlingen, 

Gemarkung Stötterlingen, Flur 9, Flurstücke 87,88,89 Umwandelung 
Zweckbestimmung Flächen für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche für die 
Photovoltaik. 

 
             Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

                        Stötterlingen  
 
 
Der Entwurf zur frühzeitigen Beteiligung des Flächennutzungsplanes der Einheitsgemeinde 
Stadt Osterwieck – 3. Änderung bestehend aus Planzeichnung und Begründung liegt gemäß 
§ 3 I BauGB  

 
vom 22.04.2025 bis einschließlich 22.05.2025 

 
im Rathaus der Stadt Osterwieck, Am Markt 11, 1. OG, Zimmer 09 während folgender Zeiten 
am: 
                               

Montag  09:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -  18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -  15:30 Uhr 
Freitag  09:00 - 11:00 Uhr                                                    

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Es besteht ebenso die Möglichkeit mit dem 
zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes Raum 09, Herrn Kuhlmann, Tel: 039421 / 793 402, 
einen Termin für die Einsichtnahme zu vereinbaren. 
 
 
Während der Auslegungsfrist kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten.  
 
Sie können die Unterlagen gem. § 4a (4) BauGB über das Internetportal des Landes: 
https://www.geodatenportal.sachsen-
anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de sowie auf der 
Homepage https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/de einsehen 
und herunterladen.  

https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/de


 
 
Stellungnahmen zu dem Entwurf können schriftlich, per Post (Stadt Osterwieck, Bauamt, Am 
Markt 11, 38835 Osterwieck), Tel. (039421 / 793 402), per E-Mail (l.kuhlmann@stadt-
osterwieck.de) oder zur Niederschrift im Bauamt eingereicht werden. 
 
Stellungnahmen, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können bei der Beschlussfassung 
des Bauleitplanverfahrens unberücksichtigt bleiben. Eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 
Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ist 
ausgeschlossen, die Sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
 
Osterwieck, den 01.04.2025 
 
 
 
Heinemann 
Bürgermeister 
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-für die Akte- 

Stadt Osterwieck                                                                     
 

Bekanntmachung der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck  
über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zu dem Entwurf des 

Flächennutzungsplanes der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck – 3. Änderung  
 

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck hat in seiner Sitzung am 11.04.2024 die 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck 3. Änderung 
beschlossen. Für das Gebiet werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt:  
 
1. Osterwieck Lüttgenröder Straße Gewerbegebiet, Gemarkung Osterwieck, Flur 13, 

Flurstücke 26/1, 27, 190/28 und einer Teilfläche aus 379 Umwandlung Fläche 
Gewerbe (G) geplant in Gewerbe (G). 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

 

 
 Osterwieck 

 
12. Osterwieck Industriegebiet Nord, Gemarkung Osterwieck, Flur 15, Flurstück 255 und 

Teilflächen aus 252, 79/02 und 169 Umwandlung Fläche Gewerbe (G) geplant in 
Gewerbe Industrie (GI) und Erweiterung in Richtung West Umwandlung Fläche für 
die Landwirtschaft in Gewerbe Industrie (GI). 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

 
               Osterwieck                                            



13. Osterwieck Am Langenkamp ehemalige Wallanlage, Gemarkung Osterwieck, Flur 7, 
Flurstücke 2/2 und 2/3 Umwandlung Flächen für den Gemeinbedarf von Kulturellen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (D) in Ärztehaus.  

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                        Osterwieck 
 
 
14. Schauen, Hinter den Gärten, Gemarkung Schauen, Flur 7, Flurstück 226 

Umwandlung Grünflächen Sportplatz geplant in Sportplatz. 
 

Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                        Schauen 
 
 
 
 
 
 



15. Osterwieck Freibad Erweiterung Campingplatz, Gemarkung Osterwieck, Flur 7, 
Flurstücke 425/98 Umwandlung geplante Flächen für Wald in Grünfläche 
Camping/Zeltplatz. 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                    Osterwieck  
 
 
16. Osterwieck Fichtenweg und Am Weinberg, Gemarkung Osterwieck, Flur 10, 

Flurstücke 588 bis 607, 610 und 619 bis 625 Umwandlung Wohnbaufläche (W) 
geplant in Wohnbaufläche (W). 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                    Osterwieck  

 
 
 



17. Dardesheim „Energiepark Druiberg“ 1. Änderung für die Ortschaft 
Dardesheim,Gemarkung Dardesheim,  Flur 3, Flurstück 8/2 und 9/1 Umwandelung   

S FB Freizeit und Bildung geplant in S PH Photovoltaik-Freiflächen-Anlage (PVFA) 
 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
Dardesheim  

 
 

18. Dardesheim „Solarpark Druiberg I“ für die Ortschaft Dardesheim, Gemarkung 
Dardesheim,  Flur 3, Flurstück 99 Umwandelung Zweckbestimmung Streuobstwiese 
in S PH Photovoltaik-Freiflächen-Anlage (PVFA) 

 
Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 
 

 
                       Dardesheim  

 
 
 
 
 



 
19. Osterwieck „Solarpark Osterwieck I“ für die Ortschaft Osterwieck, Gemarkung 

Osterwieck, Flur 13, Flurstück 477 teilweise Umwandelung Zweckbestimmung 
Flächen für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche für die Photovoltaik. 
 

           Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

     Osterwieck 
 
20. Deersheim „Agri Photovoltaik Deersheim“ für die Ortschaft Deersheim, Gemarkung 

Deersheim, Flur 3, Flurstücke 26, 434/120, 540/29, 104/2, 133, 250/118, 404 und 
407/104 Umwandelung Zweckbestimmung Flächen für die Landwirtschaft in 
Sonderbaufläche für die Photovoltaik. 

 
 Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

                Deersheim 
 

 

 



 
21. „Solarpark Stötterlingen“ für die Ortschaft Lüttgenrode / Ortsteil Stötterlingen, 

Gemarkung Stötterlingen, Flur 9, Flurstücke 87,88,89 Umwandelung 
Zweckbestimmung Flächen für die Landwirtschaft in Sonderbaufläche für die 
Photovoltaik. 

 
             Der Geltungsbereich ist im folgenden Lageplan rot gekennzeichnet. 

                        Stötterlingen  
 
 
Der Entwurf zur frühzeitigen Beteiligung des Flächennutzungsplanes der Einheitsgemeinde 
Stadt Osterwieck – 3. Änderung bestehend aus Planzeichnung und Begründung liegt gemäß 
§ 3 I BauGB  

 
vom 22.04.2025 bis einschließlich 22.05.2025 

 
im Rathaus der Stadt Osterwieck, Am Markt 11, 1. OG, Zimmer 09 während folgender Zeiten 
am: 
                               

Montag  09:00 - 12:00 Uhr  
Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -  18:00 Uhr 
Donnerstag  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -  15:30 Uhr 
Freitag  09:00 - 11:00 Uhr                                                    

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Es besteht ebenso die Möglichkeit mit dem 
zuständigen Mitarbeiter des Fachbereiches Bauen und Ordnung Raum 09, Herrn Kuhlmann, 
Tel: 039421 / 793 402, einen Termin für die Einsichtnahme zu vereinbaren. 
 
 
Während der Auslegungsfrist kann sich jedermann über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten.  
 
Sie können die Unterlagen gem. § 4a (4) BauGB über das Internetportal des Landes: 
https://www.geodatenportal.sachsen-
anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de sowie auf der 
Homepage https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/de einsehen 
und herunterladen.  

https://www.stadt-osterwieck.de/allgemein/bekanntmachungen-2/de


 
 
Stellungnahmen zu dem Entwurf können schriftlich, per Post (Stadt Osterwieck, Bauamt, Am 
Markt 11, 38835 Osterwieck), Fax (039421 / 793 402), per E-Mail (l.kuhlmann@stadt-
osterwieck.de) oder zur Niederschrift im Bauamt eingereicht werden. 
 
Stellungnahmen, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können bei der Beschlussfassung 
des Bauleitplanverfahrens unberücksichtigt bleiben. Eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 
Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ist 
ausgeschlossen, die Sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
 
Osterwieck, den 01.04.2025 
 
 
 
 
 
Heinemann       
Bürgermeister 
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